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Adoption in China

Adoptionsgesetz der VR China

Kapitel 1: Allgemeine Regeln
Kapitel 2: Errichtung von Adoptionsbeziehungen
Kapitel 3: Wirkungen der Adoption
Kapitel 4: Auflösung der Adoptionsbeziehung ex nunc
Kapitel 5: Rechtliche Verantwortung
Kapitel 6: Ergänzende Regeln
Anmerkungen:
Methode für die Registrierung von Adoptionen durch Ausländer in der VR China
Derjenige, der zur Adoption gibt, muß die folgenden Unterlagen übergeben:

Kapitel 1: Allgemeine Regeln

1. Um legale Adoptionsbeziehungen zu schützen und die Rechte der an Adoptionsbeziehungen 
Beteiligten zu sichern, wird dies Gesetz bestimmt.

2. Adoptionen müssen für den Unterhalt und das Aufwachsen der minderjährigen Adoptierten von 
Nutzen sein, die legalen Rechte der Adoptierten und der Adoptierenden gewährleisten, die 
Grundsätze der Gleichberechtigung und Freiwilligkeit achten und dürfen nicht die gesellschaftliche 
Moral verletzen.

3. Adoptionen dürfen nicht die Gesetze und sonstigen Rechtsnormen zur Geburtenplanung 
verletzen.

Kapitel 2: Errichtung von Adoptionsbeziehungen

§4 Die folgenden unter vierzehnjährigen Minderjährigen können adoptiert werden:
1. Waisen, die Vater und Mutter verloren haben;
2. Kinder(2), deren leibliche Eltern nicht aufzufinden sind;
3. Kinder, deren leibliche Eltern aus besonderen Gründen nicht die Kraft haben, sie zu 
unterhalten(6).

§5. Die folgenden Bürger und Organisationen können zur Adoption geben:
1. Die Vormünder von Waisen;
2. Organe der sozialen Wohlfahrt;
3. leibliche Eltern, die aus besonderen Gründen nicht die Kraft haben, Kinder zu unterhalten(6).
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§6. Adoptierende müssen die folgenden Bedingungen sämtlich erfüllen:
1. sie müssen kinderlos sein;
2. sie müssen die Fähigkeit haben, den Adoptierten zu unterhalten(6) und zu erziehen;
3. sie dürfen nicht an einer Krankheit leiden, bei der man nach medizinischen Erkenntnissen keine 
Kinder adoptieren sollte;
4. sie müssen mindestens 30 Jahre alt sein.

§7. Wer das Kind eines blutsmäßig bis zum dritten Grade Seitenverwandten gleicher Generation(3) 
adoptiert, unterliegt nicht den Beschränkungen nach § 4 Nr.3, § 5 Nr.3 und § 9 und auch nicht der 
Beschränkung, daß der Adoptierte noch nicht 14 Jahre alt sein darf.
Wenn Auslandschinesen das Kind eines blutsmäßig bis zum dritten Grade Seitenverwandten 
gleicher Generation adoptieren, unterliegen sie auch nicht der Beschränkung, daß der Adoptierende 
kinderlos sein muß.

§8. Ein Adoptierender kann nur ein Kind adoptieren.
Daß der Adoptierende kinderlos sein muß und nur ein Kind adoptieren darf, gilt nicht für den, der 
eine Waise oder ein behindertes Kind adoptiert, oder der ein Kind adoptiert, dessen leibliche Eltern 
nicht aufzufinden sind(2), und das von einem Organ der sozialen Wohlfahrt unterhalten wird.

§9. Wenn ein unverheirateter Mann ein Mädchen adoptiert, muß zwischen Adoptierendem und 
Adoptierter ein Altersunterschied von mindestens 40 Jahren bestehen.

§10. Wenn die leiblichen Eltern ein Kind zur Adoption geben, müssen dies beide Eltern gemeinsam
tun. Wenn ein leiblicher Elternteil unklar ist oder sich nicht auffinden läßt, kann der andere das 
Kind allein zur Adoption geben. Ehepaare können Kinder nur gemeinsam adoptieren.

§11. Bei der Adoption müssen beide Seiten, die Adoptierenden und diejenigen, die das Kind zur 
Adoption geben, freiwillig handeln. Wenn ein zehnjähriges oder älteres Kind adoptiert wird, muß 
auch das Einverständnis des Adoptierten eingeholt werden.

§12. Wenn die Eltern eines Minderjährigen beide nicht voll zivilgeschäftsfähig sind, darf der 
Vormund des Minderjährigen ihn nicht zur Adoption geben; dies gilt jedoch nicht, wenn die 
Möglichkeit besteht, daß die Eltern den Minderjährigen erheblich gefährden.

§13. Wenn ein Vormund eine minderjährige Waise zur Adoption gibt, muß er das Einverständnis 
derjenigen einholen, die [für das Kind] unterhaltspflichtig(6) sind. Wenn ein Unterhaltspflichtiger 
nicht damit einverstanden ist, daß das Kind zur Adoption gegeben wird, und der Vormund das Amt 
des Vormunds nicht weiter ausüben will, muß nach den»Allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts« 
der Vormund ausgetauscht werden.

§14. Stiefväter und Stiefmütter können mit dem Einverständnis der leiblichen Eltern ein Stiefkind 
adoptieren, ohne den Beschränkungen nach § 4 Nr.3, § 5 Nr.3 und § 6 und den Beschränkungen zu 
unterliegen, daß der Adoptierte noch nicht 14 Jahre alt sein darf, und daß nur ein Kind adoptiert 
werden darf.

§15. Adoptionen müssen bei der Volksregierungsbehörde(4) der Volksregierung auf Kreis- oder 
höherer Stufe registriert werden. Die Adoptionsbeziehung entsteht mit dem Tag der Registrierung.
Adoptionen von Kindern, deren leibliche Eltern nicht aufzufinden sind (2), müssen von der 
registrierenden Volksregierungsbehörde vor der Registrierung bekanntgemacht werden.
Wenn die an einer Adoptionsbeziehung Beteiligten eine Adoptionsvereinbarung schließen wollen, 
können sie dies tun.
Wenn einer der an einer Adoptionsbeziehung Beteiligten es verlangt, muß die Adoption öffentlich 
beurkundet werden.(5)

§16. Nach Errichtung einer Adoptionsbeziehung muß die Öffentliche Sicherheitsbehörde [=die 
Polizei] entsprechend den einschlägigen staatliche Vorschriften die Haushaltsregistrierung des 
Adoptierten durchführen.
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§17. Waisen und Kinder, die zu unterhalten(6) die leiblichen Eltern nicht die Kraft haben, können 
von Verwandten und Freunden der leiblichen Eltern unterhalten werden.
Auf [diese] Beziehung zwischen Unterhaltendem und Unterhaltenem(6) werden [die Bestimmungen
für] Adoptionsbeziehungen nicht angewandt.

§18. Wenn ein Gatte stirbt, und der andere ein minderjähriges Kind zur Adoption gibt, haben die 
Eltern des Verstorbenen ein Vorrecht darauf, das Kind zu unterhalten (6).

§19. Wer ein Kind zur Adoption gibt, darf nicht mit der Begründung, daß er ein Kind zur Adoption 
gegeben hat, unter Verletzung der Bestimmungen über die Geburtenplanung noch ein Kind gebären.

§20. Es ist streng verboten, Kinder zu kaufen und zu verkaufen oder unter dem Vorwand einer 
Adoption Kinder zu kaufen oder zu verkaufen.

§21. Ausländer können aufgrund dieses Gesetzes in der VR China Kinder adoptieren.
Wenn Ausländer in der VR China Kinder adoptieren, müssen die zuständigen Behörden des 
Landes, in dem sie sich befinden, nach dem Recht dieses Landes sie überprüft und ihr 
Einverständnis gegeben haben. Die Adoptierenden müssen beweiskräftige Unterlagen über ihr 
Alter, ihren Familienstand, ihren Beruf, ihr Vermögen, ihre Gesundheit und darüber, ob sie 
Vorstrafen haben, vorlegen, die von berechtigten Organen des Landes, in dem sie sich befinden, 
ausgestellt worden sind; diese Unterlagen müssen von einer Behörde für auswärtige Beziehungen 
des Landes, in dem sie sich befinden, oder einem von dieser Behörde ermächtigten Organ legalisiert
und von einer dortigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung der VR China legalisiert 
worden sein. Der Adoptierende muß mit dem, der das Kind zur Adoption gibt, eine schriftliche 
Vereinbarung treffen und [die Adoption] persönlich bei der Volksregierungsbehörde der 
Volksregierung auf Provinzstufe registrieren. (8)
Wenn einer an der Adoptionsbeziehung Beteiligten deren öffentliche Beurkundung verlangt, muß 
sie bei einem Notariat beurkundet werden, das von der Justizverwaltungsbehörde des Staatsrates als
befähigt zu Beurkundungen mit Auslandsbezug festgestellt worden ist.(5)
§22. Wenn der Adoptierende und der, der ein Kind zur Adoption gibt, verlangen, daß über die 
Adoption Stillschweigen bewahrt wird, müssen andere diesen Wunsch respektieren und dürfen 
nichts bekannt werden lassen.

Kapitel 3: Wirkungen der Adoption

§23. Mit dem Tag, an dem die Adoptionsbeziehung entsteht, werden auf die Rechte und Pflichten 
zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind die Rechtsvorschriften über die Beziehungen zwischen 
Eltern und Kindern angewandt; auf die Rechte und Pflichten zwischen Adoptivkind und nahen 
Verwandten der Adoptiveltern werden die Rechtsvorschriften über die Beziehungen zwischen 
Kindern und nahen Verwandten der Eltern angewandt.
Die Rechte und Pflichten zwischen dem Adoptivkind und seinen leiblichen Eltern und anderen 
nahen Verwandten erlöschen mit der Entstehung der Adoptionsbeziehung.

§24. Adoptivkinder können den Namen des Adoptivvaters oder den der Adoptivmutter erhalten; 
wenn sich die Beteiligten darüber einigen, können sie auch den ursprünglichen Namen behalten.
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§25. Gegen §55 der »Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts«(7) und Bestimmungen dieses 
Gesetzes verstoßende Adoptionshandlungen haben keine Rechtswirksamkeit.
Wenn das Volksgericht die Unwirksamkeit einer Adoptionshandlung bestätigt hat, ist sie vom 
Zeitpunkt der Handlung an rechtsunwirksam.

Kapitel 4: Auflösung der Adoptionsbeziehung ex nunc

§26. Der Adoptierende darf vor der Volljährigkeit des Adoptierten die Adoption nicht auflösen, 
ausgenommen dann, wenn der Adoptierende und der, der das Kind zur Adoption gegeben hat, die 
Auflösung vereinbaren; wenn das Adoptivkind zehn Jahre alt oder älter ist, muß sein Einverständnis
dazu eingeholt werden.
Wenn der Adoptierende seine Pflicht, das Kind zu unterhalten(6), nicht erfüllt, es mißhandelt, 
verstößt oder mit anderen Handlungen die legalen Rechte und Interessen eines minderjährigen 
Adoptivkindes verletzt, ist der, der das Kind zur Adoption gegeben hat, berechtigt, die Auflösung 
der Adoptionsbeziehung zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind zu verlangen. Wenn der 
Adoptierende und der, der das Kind zur Adoption gegeben hat, keine Vereinbarung über die 
Auflösung der Adoptionsbeziehung erzielen können, kann Klage beim Volksgericht erhoben 
werden.

§27. Wenn sich die Beziehungen zwischen Adoptiveltern und einem erwachsenen Adoptivkind 
verschlechtern, und sie nicht mehr zusammenleben können, kann die Auflösung der 
Adoptionsbeziehung vereinbart werden. Wenn keine Vereinbarung über die Auflösung der 
Adoptionsbeziehung erzielt werden kann, kann Klage beim Volksgericht erhoben werden.

§28. Wenn die Beteiligten durch Vereinbarung eine Adoptionsbeziehung auflösen, müssen sie bei 
der Volksregierungsbehörde das Verfahren zur Registrierung der Auflösung der 
Adoptionsbeziehung durchführen.

§29. Nach Auflösung der Adoptionsbeziehung erlöschen die Rechte und Pflichten zwischen dem 
Adoptivkind und den Adoptiveltern und deren nahen Verwandten, und die Rechte und Pflichten in 
den Beziehungen zu den leiblichen Eltern und anderen nahen Verwandten leben wieder auf; aber ob
die Rechte und Pflichten zwischen einem erwachsenen Adoptivkind und seinen leiblichen Eltern 
und anderen nahen Verwandten wiederaufleben oder nicht, kann in Verhandlungen bestimmt 
werden.

§30. Nach Auflösung der Adoptionsbeziehung müssen von den Adoptiveltern unterhaltene(6) 
erwachsene Adoptivkinder Adoptiveltern, die nicht arbeitsfähig sind und keine [sonstige] Quelle für
ihren Lebensunterhalt haben, die Kosten des Lebensunterhalts zahlen. Wenn die 
Adoptionsbeziehung aufgelöst wird, weil ein volljähriges Adoptivkind Adoptiveltern mißhandelt 
oder verstoßen hat, können die Adoptiveltern verlangen, daß das Adoptivkind die während der Zeit 
der Adoption geleisteten Ausgaben für [seinen] Lebensunterhalt und [seine] Erziehung erstattet.
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Wenn leibliche Eltern die Auflösung der Adoptionsbeziehung verlangen, können die Adoptiveltern 
von den leiblichen Eltern eine angemessene Erstattung der während der Zeit der Adoption 
geleisteten Ausgaben für Lebensunterhalt und Erziehung [des Kindes] verlangen, ausgenommen 
dann, wenn die Adoptionsbeziehung aufgelöst wird, weil die Adoptiveltern das Adoptivkind 
mißhandelt oder verstoßen haben.

Kapitel 5: Rechtliche Verantwortung

§31. Wenn jemand unter dem Vorwand einer Adoption ein Kind entführt und verkauft, wird seine 
strafrechtliche Verantwortung nach dem Recht verfolgt.
Wer Kinder verstößt, wird von der Öffentlichen Sicherheitsbehörde [=der Polizei] mit einer 
Geldbuße bestraft; wenn der Sachverhalt eine Straftat bildet, wird nach dem Gesetz die 
strafrechtliche Verantwortung verfolgt.
Wenn jemand sein leibliches Kind verkauft, wird von der Öffentlichen Sicherheitsbehörde das 
widerrechtlich Erlangte eingezogen und eine Geldbuße verhängt; wenn der Sachverhalt eine Straftat
bildet, wird nach dem Gesetz die strafrechtliche Verantwortung verfolgt.
Kapitel 6: Ergänzende Regeln

§32 Die Volkskongresse der autonomen Territorien von Volksgruppen und ihre Ständigen 
Ausschüsse können aufgrund der Prinzipien dieses Gesetzes in Verbindung mit den örtlichen 
Verhältnissen abändernde oder ergänzende Bestimmungen erlassen. Bestimmungen Autonomer 
Gebiete werden dem Ständigen Ausschuß des Nationalen Volkskongresses zu den Akten gemeldet. 
Bestimmungen Autonomer Bezirke und Kreise werden dem Ständigen Ausschuß des 
Volkskongresses der Provinz bzw. des Autonomen Gebiets zur Genehmigung, nach der sie in Kraft 
treten, und dem Ständigen Ausschuß des Nationalen Volkskongresses zu den Akten gemeldet.

§33 Der Staatsrat kann aufgrund dieses Gesetzes Ausführungsbestimmungen erlassen.

§34 Dies Gesetz wird vom 1.4.1992 an angewandt.
[Aus dem Beschluß des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vom 4.11.1998 
über die Revision des Gesetzes:]
11. Dieser Beschluß wird vom 1.4.1999 an angewandt. Soweit vorher nach [der alten Fassung des] 
»Adoptionsgesetzes der VR China« Adoptionen errichtet oder aufgelöst worden sind, wird dies 
nicht nochmals registriert.
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Anmerkungen:

(1) Die erste Fassung des Gesetzes klärte zahlreiche bis dahin in meist nicht allgemein 
zugänglichen, teils auch nur für einzelne Gebiete gültigen Dienstanweisungen geregelte Fragen, 
ohne einschneidende Änderungen vorzunehmen. Es vereinheitlichte insbesondere die 
Voraussetzungen, die Adoptierender und Adoptierter erfüllen müssen. Es ergänzte auch manches, 
was vorher nicht geregelt war.
Die Revision des Gesetzes von 1998 hat einige Voraussetzungen gelockert - insbesondere das 
Mindestalter für Adoptionseltern auf 30 Jahre gesenkt und in weiteren Fällen Mehrfachadoptionen 
und die Adoption von Kindern neben leiblichen Kindern erlaubt . Sie hat ferner das 
Adoptionsverfahren ausschließlich den Volksregierungsbehörden übertragen; mit der Registrierung 
bei ihnen ist die Adoption vollzogen.

Das Gesetz bestimmt jetzt für die Beteiligten 7 Voraussetzungen:
1. Der Adoptierte muß unter 14 Jahre alt und
2. Waise, Findelkind oder Kind unterhaltsunfähiger Eltern sein.
3. Der Adoptierende muß über 30 Jahre alt und
4. kinderlos sein
5. und darf noch kein Kind adoptiert haben.
6. Alleinstehende Männer, die ein Mädchen adoptieren, müssen mindestens 40 Jahre älter sein.
7. Adoptierende dürfen keine "nach medizinischen Erkenntnissen eine Adoption nicht gestattende" 
Krankheit haben.

Von diesen Voraussetzungen wird in manchen Fällen abgesehen:
1, 2 und 6, bei auslandschinesischen Adoptiveltern auch 4, gelten nicht, wenn eine Nichte oder ein 
Neffe ersten oder zweiten Grades adoptiert wird.
- Das hat die absurde Folge, daß die (der chinesischen Geburtenplanung wegen vorgeschriebene) 
Begrenzung von Adoptionen auf Kinderlose zwar für Adoptionen durch auslandschinesische 
Verwandte, nicht aber für Adoptionen durch ausländische Verwandte aufgehoben wird. -
4 und 5 gelten nicht, wenn ein Findelkind aus einem Waisenhaus oder eine Waise oder ein 
behindertes Kind adoptiert wird.

Alle Beschränkungen außer 6 entfallen, wenn ein Stiefkind adoptiert wird.
Damit können über 14jährige nur adoptiert werden, wenn sie Stiefkind, Neffe oder Nichte des 
Adoptierenden sind. 
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Vor dem Adoptionsgesetz war es nach lokalen Vorschriften auch zulässig, daß ältere 
Alleinstehende junge nicht verwandte Erwachsene adoptierten; nach Verordnungen aus Shanghai 
und Suzhou, die das Justizministerium am 24.1.1981 als musterhaft empfohlen hat, (abgedruckt von
Liang Guoqing in seiner Sammlung Xin Zhongguo sifa jieshi daquan [Große Sammlung der 
justiziellen Rechtsauslegungen des Neuen China], Peking 1990, S.951) konnten z.B. Alleinstehende
- Frauen mit über 50, Männer mit über 60 (Suzhou) bzw. 65 Jahren - unter 25jährige Erwachsene 
adoptieren. Bisher wurde neben der Kinderlosigkeit auch verlangt, daß der Adoptierende nachwies, 
daß er keine Kinder bekommen konnte; dies verlangt das Gesetz nicht mehr. Es fehlen jetzt auch 
Vorschriften, die die Adoption von Kindern vom Dorf in die Stadt einschränken - während vor dem 
Gesetz eine Vorschrift des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vom 15.9.1978 und dann die 
zitierte Shanghaier Verordnung Adoptionen vom Dorf in die Stadt auf nicht schulpflichtige Kinder 
beschränkten ).

Die Zustimmungserfordernisse gehen weiter als etwa nach deutschem Recht. Die Zustimmung auch
eines allein sorgeberechtigten Vormunds oder Elternteils genügt nicht; es müssen beide leibliche 
Eltern zustimmen, auch wenn sie nur beschränkt geschäftsfähig sind (es sei denn, sie gefährden das 
Kind), es müssen andere Unterhaltsverpflichtete zustimmen, und die Eltern eines verstorbenen 
Elternteils haben ein Vorrecht darauf, das Kind aufzuziehen.
Die chinesische Adoption wird mit der Registrierung wirksam und ist etwas schwächer als die 
deutsche: sie kann durch Vereinbarung auch bei Minderjährigen wieder aufgelöst werden; und die 
mit falschen Angaben erschwindelte Registrierung der Adoption ist von Anfang an und auf Dauer 
unwirksam (vgl. § 25 und 25.5.99/1 § 12).

Das Gesetz regelt nicht die Adoption als Enkel, die das Justizministerium auf eine Shanghaier 
Anfrage hin mit Schreiben vom 24.10.1981 (aaO.S.958) ebenfalls zugelassen hat, und die demnach 
wohl weiterhin zulässig ist.
(2) Kinder, deren Eltern nicht aufzufinden sind - wörtlich: ausgesetzte Säuglinge und [andere] 
Kinder, deren Eltern nicht aufzufinden sind.
(3) Bis zum dritten Grade seitenverwandt: wer mindestens einen gleichen Großelternteil hat. 
Gleicher Generation: gleicher Stufe, d.h., § 7 ist anzuwenden, wenn ein Neffe oder eine Nichte 
ersten oder zweiten Grades, nicht aber, wenn ein Onkel oder eine Tante adoptiert werden soll.
(4) Die Volksregierungsbehörde (hier wörtlich: Volksregierungsabteilung, minzheng bumen) hat 
vor allem die Aufgaben unserer Sozialbehörden.
(5) Bei der Beurkundung mußten bisher die Beteiligten persönlich anwesend sein, 13.4.82/1 § 16, 
aber da schon für die jetzt entscheidende Registrierung der Adoption die Anwesenheit eines der 
adoptierenden Ehegatten genügt, wenn er vom anderen beglaubigt beauftragt wurde (25.5.99/1

§ 4 II, 25.5.99/2 § 8 Satz 2), wird das wohl auch für die nur fakultative Beurkundung genügen.
(6) Unterhalten, Unterhalt, unterhaltspflichtig: Das "Unterhalten" schließt ein, daß man das Kind 
selbst aufzieht.
(7) Danach müssen Rechtshandlungen drei Bedingungen entsprechen: die Handelnden müssen 
entsprechend geschäftsfähig sein; Willenserklärungen müssen den wahren Willen wiedergeben; die 
Handlung darf nicht gegen Rechtsvorschriften oder gegen das Allgemeininteresse verstoßen.

Methode für die Registrierung von Adoptionen durch Ausländer in der VR China

§1. Um die Registrierung von Adoptionen mit Auslandsbezug zu normieren, wird aufgrund des » 
Adoptionsgesetzes der VR China « diese Methode bestimmt.

§2. Wenn Ausländer im Gebiet der VR China (im folgenden: in China)(2) Kinder adoptieren, muß 
[dies] nach dieser Methode registriert werden.
Auch wenn bei einem in China adoptierenden Ehepaar nur ein Gatte Ausländer ist, muß nach der 
vorliegenden Methode registriert werden.
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§3. Die Adoption von Kindern durch Ausländer in China muß den einschlägigen chinesischen 
gesetzlichen Adoptionsbestimmungen entsprechen, und sie muß den einschlägigen gesetzlichen 
Adoptionsbestimmungen des Landes entsprechen, in dem sich der Adoptierende befindet; 
Probleme, die sich dadurch ergeben, daß sich das Recht des Landes, in dem sich der Adoptierende 
befindet, und das chinesische Recht nicht übereinstimmen, werden von den Regierungen beider 
Länder in Verhandlungen gelöst.

§4. Wenn Ausländer in China Kinder adoptieren, müssen sie über die Regierung des Landes, in dem
sie sich befinden, oder eine von dieser Regierung beauftragte Adoptionsorganisation (im folgenden 
kurz: ausländische Adoptionsorganisation)(3) der von der chinesischen Regierung beauftragten 
Adoptionsorganisation (im folgenden kurz: chinesische Adoptionsorganisation)(4) den 
Adoptionsantrag einreichen und einen Bericht über die häuslichen Verhältnisse des Adoptierenden 
und Nachweise vorlegen.

Mit dem Adoptionsantrag des Adoptierenden, dem Bericht über seine häuslichen Verhältnisse und 
den Nachweisen sind im vorigen Absatz die folgenden Schriftstücke gemeint, welche von einem 
dazu berechtigten Organ des Landes, in dem er sich befindet, ausgestellt und von der Behörde 
dieses Landes für auswärtige Beziehungen oder einem von ihr ermächtigten Organ legalisiert und 
von einer chinesischen Botschaft oder einem chinesischen Konsulat in diesem Land legalisiert 
worden sind:

1. Ein Antrag auf eine internationale Adoption,
2. eine Geburtsurkunde,
3. ein Nachweis des Familienstandes,
4. Nachweise für Beruf, wirtschaftliches Einkommen und Vermögen,
5. ein Nachweis einer Gesundheitsuntersuchung,
6. ein Nachweis, ob [der Adoptierende] Vorstrafen hat oder nicht,
7. ein Nachweis, daß die zuständige Behörde des Landes, in dem sich der Adoptierende befindet, 
damit einverstanden ist, daß er international ein Kind adoptiert.
8. ein Bericht über seine häuslichen Verhältnisse mit Angaben über seinen Status(5), die 
Vorschriftsmäßigkeit und Angemessenheit der Adoption, die häuslichen Zustände, seine 
Krankengeschichte, die Motive der Adoption und Besonderheiten, nach denen er geeignet ist, sich 
um ein Kind zu kümmern.
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Wenn Ausländer, die in China arbeiten oder studieren und sich dort fortgesetzt über ein Jahr 
aufhalten, in China ein Kind adoptieren, müssen sie die im vorigen Absatz genannten Schriftstücke 
mit Ausnahme des Nachweises der Gesundheitsuntersuchung einreichen und ferner von der Einheit,
bei der sie sich in China befinden bzw. der betreffenden Stelle ausgestellte Nachweise ihres 
Familienstandes, ihres Berufes, ihres wirtschaftlichen Einkommens und ihrer 
Vermögensverhältnisse, einen Nachweis, ob sie Vorstrafen haben und den Nachweis einer 
Gesundheitsuntersuchung, ausgestellt von einem Krankenbehandlungsorgan auf Kreis- oder höherer
Ebene.

§5. Derjenige, der das Kind zur Adoption gibt, muß der Volksregierungsbehörde der 
Volksregierung der PAS sein Haushaltsregistrierungsheft und seinen Personalausweis vorlegen 
(wenn ein Organ der sozialen Wohlfahrt zur Adoption gibt, muß der Personalausweis des 
Verantwortlichen [Leiters] vorgelegt werden), ferner die Nachweise der Haushaltsregistrierung und 
anderer Umstände des zu Adoptierenden und je nach den Umständen die folgenden Nachweise:

1. Wenn die leiblichen Eltern des zu Adoptierenden ihn zur Adoption geben (auch wenn sie 
geschieden sind), müssen sie einen Nachweis vorlegen, daß sie wegen besonderer Schwierigkeiten 
das Kind nicht unterhalten können, und eine schriftliche Erklärung vorlegen, daß die leiblichen 
Eltern beide einverstanden sind, das Kind zur Adoption zu geben; wenn dabei, weil der eine 
leibliche Elternteil verstorben oder sein Verbleib unklar ist, der andere allein das Kind zur Adoption
gibt, muß ferner ein Nachweis vorgelegt werden, daß der Partner verstorben oder sein Verbleib 
unklar ist, und eine schriftliche Erklärung, daß die Eltern des Partners, der verstorben oder dessen 
Verbleib unklar ist, nicht ihr Vorrecht ausüben, das Kind zu unterhalten;

2. wenn die leiblichen Eltern beide nicht voll zivilgeschäftsfähig sind, und ein anderer Vormund des
zu Adoptierenden ihn zur Adoption gibt, müssen Nachweise vorgelegt werden, daß die leiblichen 
Eltern nicht voll zivilgeschäftsfähig sind und für das Kind eine erhebliche Gefahr darstellen, und 
daß der Vormund die Vormundschaft hat;

3. wenn die Eltern des zu Adoptierenden beide verstorben sind, und er von seinem Vormund zur 
Adoption gegeben wird, müssen Nachweise des Todes der leiblichen Eltern und dafür vorgelegt 
werden, daß der Vormund tatsächlich die Verantwortung für die Vormundschaft übernommen hat, 
sowie das schriftliche Einverständnis anderer Unterhaltspflichtiger dazu, daß das Kind zur Adoption
gegeben wird;

4. wenn ein Organ der sozialen Wohlfahrt ein ausgesetztes Kind zur Adoption gibt, müssen 
Nachweise der Umstände der Aussetzung und Entdeckung des Kindes und der Suche nach den 
Eltern oder anderen Vormündern vorgelegt werden; wenn das Organ eine Waise zur Adoption gibt, 
müssen Nachweise des Todes bzw. der Todeserklärung ihrer Eltern vorgelegt werden, sowie das 
schriftliche Einverständnis anderer der Waise Unterhaltspflichtiger dazu, daß das Kind zur 
Adoption gegeben wird.
Wenn ein behindertes Kind zur Adoption gegeben wird, muß ferner ein Nachweis der Behinderung 
vorgelegt werden, ausgestellt von einem Krankenbehandlungsorgan auf Kreis- oder höherer Ebene.

§6. Die Volksregierungsbehörde der Volksregierung der PAS muß die von dem, der das Kind zur 
Adoption gibt, vorgelegten Nachweise prüfen und bei Kindern, deren leibliche Eltern nicht 
gefunden worden sind, bekanntmachen, daß nach den leiblichen Eltern gesucht wird; wenn sie der 
Ansicht ist, daß Adoptierende und Personen, welche zur Adoption geben, den Bestimmungen des 
Adoptionsgesetzes entsprechen, teilt sie die Liste ihrer Namen der chinesischen 
Adoptionsorganisation mit und gibt ihr gleichzeitig die folgenden Nachweise weiter:

1. Kopien des Haushaltsregistrierungshefts und des Personalausweises dessen, der zur Adoption 
gibt (wenn ein Organ der sozialen Wohlfahrt zur Adoption gibt, des Personalausweises des 
Verantwortlichen [Leiters]);
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2. Kopien der Nachweise, daß der zu Adoptierende ein ausgesetztes Kind oder eine Waise ist, der 
Nachweise seiner Haushaltsregistrierung, des Berichts, wie er sich entwickelt hat, und seiner 
Gesundheitsuntersuchung und eine Photographie.
Die Bekanntmachung der Volksregierungsbehörde der Volksregierung der PAS, daß nach den 
leiblichen Eltern eines Kinds gesucht wird, muß in einer örtlichen Zeitung auf Provinzstufe 
veröffentlicht werden. Wenn innerhalb von 60 Tagen von dem Tag der Veröffentlichung an nicht 
leibliche Eltern oder andere Vormünder das Kind anerkennen, gilt es als ein Kind, dessen leibliche 
Eltern nicht aufzufinden sind.

§7. Nachdem die chinesische Adoptionsorganisation den Adoptionsantrag eines ausländischen 
Adoptierenden und die sonstigen einschlägigen Nachweise geprüft hat, muß sie unter den von der 
Volksregierungsbehörde der Volksregierung der PAS gemeldeten zu Adoptierenden, die den 
Vorschriften des Adoptionsgesetzes entsprechen, unter Berücksichtigung der Wünsche des 
ausländischen Adoptierenden ein passendes Adoptivkind auswählen und die [die Adoption] 
betreffenden Verhältnisse dieses Kindes und dessen, der es zur Adoption gibt, über die ausländische
Regierung oder Adoptionorganisation dem ausländischen Adoptierenden übermitteln. Wenn der 
ausländische Adoptierende mit der Adoption einverstanden ist, schickt ihm die chinesische 
Adoptionsorganisation eine schriftliche Aufforderung, zur Adoption des Kindes nach China zu 
kommen, und fordert gleichzeitig die Volksregierungsbehörde der Volksregierung der betreffenden 
PAS auf, demjenigen, der das Kind zur Adoption gibt, mitzuteilen, daß Einverständnis mit der 
Adoption des zu Adoptierenden erzielt worden ist.

§8. Ein Ausländer, der nach China kommt, um ein Kind zu registrieren, muß persönlich nach China 
kommen, um das Registrierungsverfahren durchzuführen. Wenn Ehegatten gemeinsam registrieren, 
müssen sie gemeinsam nach China kommen, um die Registrierung durchzuführen; wenn der eine 
begründet nicht nach China kommen kann, muß er den anderen schriftlich beauftragen. Der 
schriftliche Auftrag muß in dem Land, wo sich [der Beauftragende] befindet, öffentlich beurkundet 
und legalisiert werden.

§9. Ein Ausländer, der nach China kommt, um ein Kind zu adoptieren, muß mit dem, der das Kind 
zur Adoption gibt, eine schriftliche Vereinbarung in drei Ausfertigungen schließen, von denen eine 
der Adoptierende und eine derjenige bekommt, der zur Adoption gibt, und eine bei der 
Registrierung der Adoption von der Adoptionsregistrierungsbehörde einbehalten wird.
Nach Errichtung der schriftlichen Vereinbarung müssen sich die an der Adoptionsbeziehung 
Beteiligten(6) gemeinsam zu der Volksregierungsbehörde der Volksregierung der PAS der 
Haushaltsregistrierung des ständigen Aufenthaltsortes des Adoptivkinds begeben, um die Adoption 
zu registrieren.

§10. Wenn die an der Adoptionsbeziehung Beteiligten die Adoption registrieren lassen, müssen sie 
den schriftlichen Antrag auf Registrierung der Adoption eines Kindes durch einen nach China 
gekommenen Ausländer ausfüllen, die schriftliche Vereinbarung über die Adoption vorlegen und 
jeder die ihn betreffenden Unterlagen übergeben.

Der Adoptierende muß die folgenden Unterlagen übergeben:

1. Die schriftliche Aufforderung der chinesischen Adoptionsorganisation, zur Adoption des Kindes 
nach China zu kommen,
2. den Personalausweis und eine Photographie des Adoptierenden.
Derjenige, der zur Adoption gibt, muß die folgenden Unterlagen übergeben:
1. Die Mitteilung der Volksregierungsbehörde der Volksregierung der PAS, daß Einverständnis mit 
der Adoption des zu Adoptierenden erzielt worden ist,
2. Haushaltsregistrierungsheft und Personalausweis dessen, der zur Adoption gibt (wenn ein Organ 
der sozialen Wohlfahrt zur Adoption gibt, der Personalausweis des Verantwortlichen [Leiters]) 
sowie eine Photographie des Adoptivkindes.
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§11. Nachdem die Adoptionsregistrierungsbehörde den schriftlichen Antrag auf Registrierung der 
Adoption eines Kindes durch einen nach China gekommenen Ausländer und die Unterlagen des 
Adoptierenden, des zu Adoptierenden und dessen, der ihn zur Adoption gibt, erhalten hat, muß sie 
vom folgenden Tag an innerhalb von 7 Tagen [den Fall] prüfen und, wenn § 10 dieser Methode 
entsprochen ist, die Adoption für die Beteiligten registrieren und eine 
Adoptionsregistrierungsurkunde ausstellen. Die Adoptionsbeziehung ist mit dem Tag der 
Registrierung errichtet.
Die Adoptionsregistrierungsbehörde muß das Ergebnis der Registrierung der chinesischen 
Adoptionsorganisation mitteilen.

§12. Nachdem die Beteiligten an der Adoptionsbeziehung die Adoption registriert haben, muß, 
wenn einer von ihnen die die öffentliche Beurkundung der Adoption verlangt, die Adoption bei 
einem zu Beurkundungen mit Auslandsbezug befähigten Notariat des Ortes der 
Adoptionsregistrierung beurkundet werden.

§13. Bevor der Adoptierte das Gebiet [d.h. das chinesische Inland] verläßt, muß der Adoptierende 
bei der Behörde für öffentliche Sicherheit des Ortes der Adoptionsregistrierung mit der 
Adoptionsregistrierungsurkunde für den Adoptierten das Verfahren zum Verlassen des Gebiets 
durchführen.

§14. Ein Ausländer, der in China ein Kind adoptiert, muß der Adoptionsregistrierungsbehörde eine 
Registrierungsgebühr bezahlen, deren Sätze sich nach den einschlägigen staatlichen Bestimmungen 
richten.
Die chinesische Adoptionsorganisation ist eine nicht auf Gewinn gerichtete dem öffentlichen 
Nutzen dienende Institutionseinheit, die ausländischen Adoptierenden bei der Adoption Dienste 
leistet und Dienstleistungsgebühren erheben kann.(7) Die Sätze der Dienstleistungsgebühren richten
sich nach den einschlägigen staatlichen Bestimmungen.
Um die bei Organen der sozialen Wohlfahrt lebenden Findlinge und [anderen] Kinder zu 
unterhalten, ermutigt der Staat ausländische Adoptierende und ausländische 
Adoptionsorganisationen zu Spenden an die Organe der sozialen Wohlfahrt. Ein Organ der sozialen 
Wohlfahrt, das eine Spende erhält, hat das gespendete Vermögensgut in vollem Umfang zur 
Verbesserung der Umstände zu verwenden, unter denen die von ihm unterhaltenen Findlinge und 
[anderen] Kinder aufgezogen werden, es darf sie nicht für andere Zwecke entfremden, und es muß 
den Spender über die Verwendung der Spenden unterrichten. Ein Organ der sozialen Wohlfahrt, das
Spenden erhält, muß sich auch der Überwachung durch die betreffenden Stellen unterwerfen und 
die Verwendung der Spenden der Allgemeinheit bekanntgeben.

§15. Die Aktivitäten der chinesischen Adoptionsorganisation unterliegen der Überwachung durch 
die Volksregierungsbehörde des Staatsrates.

§16. Diese Methode wird vom Tage ihrer Bekanntmachung an angewandt. Gleichzeitig werden die 
»Ausführungsbestimmungen für Adoptionen von Kindern durch Ausländer in der VR China«, die 
vom Staatsrat am 3.11.1993 genehmigt und vom Justizministerium und vom 
Volksregierungsministerium am 10.11.1993 bekanntgemacht worden waren, aufgehoben.

Anmerkungen:

(1) Bei dieser »Methode« hat man offensichtlich nur an den Regelfall internationaler Adoptionen 
gedacht, die Adoption dem Adoptierenden fremder Kinder, nicht aber an die nicht seltenen 
Adoptionen chinesischer Kinder durch ihre im Ausland lebenden und eine ausländische 
Staatsangehörigkeit besitzenden Verwandten und schon gar nicht an den Fall, daß ein in China 
lebendes ausländisches Kind dort von einem Ausländer adoptiert wird. Die vorliegende »Methode« 
gilt aber auch für diese Fälle, für die sie schlecht paßt. Sie gilt dagegen nicht für Adoptionen 
chinesischer Kinder im Ausland oder in Hongkong, Macao oder Taiwan.
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(2) Aus 25.5.1999/1
§ 14 ergibt sich, daß mit "Gebiet" der VR China hier wie bisher nicht das gesamte Staatsgebiet 
gemeint ist, sondern China ohne Hongkong, Macao und Taiwan. Für dortige Adoptionen gilt auch 
nach volkschinesischer Auffassung das dortige Recht. Für Adoptionen durch chinesische Bürger 
aus diesen Gebieten im chinesischen Inland gelten besondere besondere Vorschriften.

(3) Für Deutschland müßte also entweder die Bundesregierung das tun oder eine von ihr beauftragte
Adoptionsorganisation; die Bundesregierung fühlt sich aber für solche Tätigkeiten nicht zuständig, 
und eine von ihr beauftragte Adoptionsorganisation gibt es nicht; damit scheinen gegenwärtig 
Adoptionen durch Deutsche in China unmöglich zu sein, (es sei denn, der oder die deutschen 
Adoptierenden "befinden sich" - d.h. haben ihren ständigen Aufenthalt - weder in Deutschland noch
in China, sondern in einem dritten Land, in dem die hier verlangten Voraussetzungen gegeben 
sind). Allerdings scheint es nach dem nächsten Absatz doch einen Ausweg zu geben, denn dort ist 
nurmehr von einem zur Ausstellung der verlangten Dokumente "berechtigten Organ" des 
betreffenden Landes die Rede. Solche Organe gibt es in Deutschland, in Gestalt der zentralen 
Adoptionsstellen; deren Dokumente müßten dann von einer Stelle des Auswärtigen Amtes 
legalisiert werden, um nach nochmaliger Legalisierung durch eine chinesische diplomatische oder 
konsularische Vertretung dann in China verwandt werden zu können. § 12 der Methode für 
Inländeradoptionen (25.5.99/1) schreibt vor, daß mit falschen Angaben erschwindelte 
Adoptionsregistrierungen unwirksam sind. Eine solche Vorschrift fehlt hier zwar; da sie aber nur § 
25 des Adoptionsgesetzes näher ausführt, muß das Gleiche auch hier gelten, auch erschwindelte 
Ausländeradoptionen sind wirkungslos.

(4) Vgl. zu dieser "Organisation" § 14 II, III

(5) Dazu gehören Alter, Familienstand, soziale Herkunft und Stellung, Art der Arbeit und 
Arbeitgeber

(6) Das sind eigentlich Adoptierender und Adoptierter. Tatsächlich sind damit in den 
Adoptionsvorschriften jedoch, wie vor allem der folgende Paragraph zeigt, der Adoptierende und 
derjenige gemeint, der das Kind zur Adoption gibt.

(7) Die "chinesische Adoptionsorganisation" ist ein vom Volksregierungsministerium errichtetes 
Gebilde, das sich, soweit ersichtlich, ausschließlich mit den ihm in dieser Methode zugewiesenen 
Aufgaben bei Auslandsadoptionen befaßt. Bei Inländeradoptionen tritt sie nicht in Erscheinung.
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